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Themen dieser Ausgabe 

   

 
◼ Abzug von Bewirtungsaufwendungen 

◼ Fahrtenbuch führen- wichtiges Urteil für Unternehmer 

◼ Steuerfreie Trinkgelder richtig verbuchen 

◼ Wechsel Bewertungsmethode eines Dienstwagens 

◼ Kurzarbeitergeldregelung bis Jahresende verlängert 

◼ Zinssatz von 6 % verfassungswidrig 

 
◼ Spekulationsgewinn bei Schenkung eines Grund-

stücks 

◼ Verkauf einer Immobilie mit Arbeitszimmer 

◼ Haushaltsnahe Dienstleistungen und Beschäfti-

gungsverhältnisse 

◼ Homeoffice-Pauschale 

◼ Kein grenzenloser Datenzugriff 

 

       

Ausgabe Nr. 6/2021 (November/Dezember) 
 

   

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend haben wir Ihnen wieder ausgewählte, aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirt-
schaftsrecht zusammengestellt. 
 
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Mandanteninformation oder zu anderen Themen ? Sprechen Sie uns 
an ! Wir beraten Sie gern.  
 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jana Röper 
Steuerberaterin 
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 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Abzug von Bewirtungsaufwendungen 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur steuerli-

chen Abziehbarkeit von Bewirtungsaufwendungen geäu-

ßert. In dem aktuellen Schreiben, das für die Finanzämter 

verbindlich ist, reagiert das BMF insbesondere auf techni-

sche Änderungen im Kassenwesen und die Digitalisierung 

in der Buchführung. 

Hintergrund: Die Kosten für die Bewirtung von Geschäfts-

partnern sind nach dem Gesetz zu 70 % steuerlich absetz-

bar. Ein Abzug der Kosten setzt u. a. voraus, dass die Auf-

wendungen angemessen sind und dass ihre Höhe und be-

triebliche Veranlassung nachgewiesen werden. Für den 

Nachweis muss der Unternehmer zahlreiche Angaben ma-

chen. Fand die Bewirtung in einer Gaststätte statt, genügen 

Angaben auf einem Eigenbeleg zu dem Anlass und den Teil-

nehmern der Bewirtung. Die Rechnung über die Bewirtung 

ist beizufügen. 

Wesentliche Aussagen des BMF: 

Zum Inhalt einer Bewirtungsrechnung gehören der Name 

und die Anschrift des Bewirtungsbetriebes, die Steuer- oder 

Umsatzsteueridentifikationsnummer, das Ausstellungsda-

tum, die Rechnungsnummer, die Leistungsbeschreibung, 

der Tag der Bewirtung, der Rechnungsbetrag und der Name 

des bewirtenden Unternehmers. 

◼ Bei der Leistungsbeschreibung sind Bezeichnungen wie 

„Menü 1“, „Tagesgericht 2“ oder „Lunch-Buffet“ ebenso 

ausreichend wie Abkürzungen, die aus sich selbst heraus 

verständlich sind. Allgemeine Angaben wie „Speisen und 

Getränke“ genügen allerdings nicht. 

◼ Der Name des bewirtenden Unternehmers muss auf der 

Rechnung – und nicht nur bei den teilnehmenden Perso-

nen – enthalten sein, wenn der Rechnungsbetrag höher ist 

als 250 €; der Name kann handschriftlich vom Gastwirt auf 

der Rechnung vermerkt werden. 

◼ Trinkgeld ist ebenfalls grundsätzlich absetzbar und kann 

durch die Rechnung nachgewiesen werden, wenn es auf 

dieser vermerkt ist, oder durch den Trinkgeldempfänger auf 

der Rechnung quittiert wird. 

Die Bewirtungsrechnung des Gastwirts muss maschinell er-

stellt, elektronisch aufgezeichnet und mithilfe einer zertifi-

zierten technischen Sicherheitseinrichtung abgesichert sein, 

wenn er ein elektronisches Aufzeichnungssystem mit Kas-

senfunktion, d. h. mit einer zertifizierten technischen Sicher-

heitseinrichtung verwendet. Rechnungen in anderer Form, 

wie z. B. handschriftlich erstellte oder nur maschinell er-

stellte Rechnungen, die nicht elektronisch aufgezeichnet 

und auch nicht mithilfe einer zertifizierten technischen Si-

cherheitseinrichtung abgesichert sind, werden für den Be-

triebsausgabenabzug nicht anerkannt. 

Erstellt der Gastwirt an einem Tag nach der Bewirtung eine 

Rechnung, die dann unbar bezahlt wird, genügt die Vorlage 

der Rechnung und des Zahlungsbelegs über die unbare 

Zahlung. 

Die gesetzlichen Anforderungen gelten auch für Bewirtun-

gen im Ausland. Kann der Unternehmer glaubhaft machen, 

dass er eine detaillierte, maschinell erstellte und elektronisch 

aufgezeichnete Rechnung nicht erhalten konnte, genügt 

ausnahmsweise die ausländische Rechnung, auch wenn sie 

den o. g. Anforderungen nicht voll entspricht. Bei einer hand-

schriftlichen Rechnung muss er glaubhaft machen, dass in 

dem ausländischen Staat keine Verpflichtung zur Erstellung 

maschineller Belege besteht. 

Hinweise: Das aktuelle Schreiben enthält darüber hinaus 

ausführliche Erläuterungen zu digitalen und digitalisierten 

Bewirtungsrechnungen und -belegen. 

Das Schreiben gilt in allen noch offenen Fällen und ersetzt 

das bisherige Schreiben, das aus dem Jahr 1994 stammt. 

Eine Übergangsregelung gibt es hinsichtlich der Angaben, 

die die Rechnung enthalten muss: Soweit das aktuelle 

Schreiben Verschärfungen gegenüber dem bisherigen 

Schreiben enthält, sind diese erst für Bewirtungsaufwendun-

gen zu beachten, die nach dem 1.7.2021 anfallen. 

Das BMF verlangt bei Bewirtungsbelegen, die bis zum 

31.12.2022 ausgestellt werden, nicht, dass diese mithilfe ei-

ner zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung abgesi-

chert sind. 

Fahrtenbuch führen – wichtiges Urteil für 
Unternehmer 

Unternehmer kennen das Problem: Wer den Firmenwa-

gen auch privat nutzt, muss die “1%-Regelung” anwen-

den – oder ein Fahrtenbuch führen. Genau dazu gibt es 

jetzt ein wichtiges Urteil.  

Fahrtenbuch oder 1%-Regelung – die Hintergründe 

Unternehmer, die ihr Firmenfahrzeug auch für private Zwe-

cke nutzen und die schon erwähnte 1%-Regelung nicht an-

wenden wollen, müssen ein Fahrtenbuch führen. Das ist al-

lerdings oft mühsam. Wer sich den Aufwand sparen möchte, 

entscheidet sich dann doch für die “1%-Regelung” – auch 

wenn sie oft teurer ist. 

 

Geringfügige Mängel im Fahrtenbuch – Gericht ent-

scheidet für Unternehmer 

Ein weiterer Grund, warum Unternehmer oft kein Fahrten-

buch führen: Finanzbehörden erkennen sie oft auch bei nur 

geringfügigen Mängeln nicht an. Das Niedersächsische Fi-

nanzgericht hat mit Urteil vom 16.06.2021 jedoch entschie-

den, dass ein Fahrtenbuch auch bei kleineren Mängeln und 

Ungenauigkeiten ordnungsgemäß sein kann. 

 

Wert der privaten Nutzung 

Die private Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs durch Un-

ternehmer führt zu einer Entnahme. Grundsätzlich gibt es 

zwei Möglichkeiten den Wert der privaten Nutzung zu ermit-

teln. Das Gesetz sieht zunächst die Anwendung der 

https://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE202175125&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
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typisierenden 1%-Regelung vor. Dabei wird die Entnahme 

für jeden Monat mit einem Prozent des Bruttolistenpreises 

des Fahrzeugs zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung zuzüg-

lich der Kosten für Sonderausstattungen einschließlich der 

Umsatzsteuer angesetzt. 

Da es verfassungsrechtlich bedenklich wäre, wenn eine sol-

che Typisierung die einzige Möglichkeit wäre, die private 

Nutzung zu erfassen, gibt es noch eine Alternative: das 

Fahrtenbuch. Durch das Führen eines Fahrtenbuchs kann 

nämlich eine Übermaßbesteuerung durch die Anwendung 

der 1%-Regelung umgangen werden (sogenannte Escape-

Klausel). 

Bei der Fahrtenbuchmethode werden die durch das Fahr-

zeug insgesamt entstehenden Aufwendungen durch Belege 

und das Verhältnis der privaten Fahrten zu den übrigen 

Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch aufge-

teilt. Dadurch wird der Wert der privaten Nutzung ermittelt. 

Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 

Das ordnungsgemäße Fahrtenbuch ist gesetzlich nicht defi-

niert. Nach dem Sinn und Zweck der Regelung müssen die 

dem Nachweis des zu versteuernden Privatanteils an der 

Gesamtfahrleistung dienenden Aufzeichnungen eine hinrei-

chende Gewähr für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit bie-

ten. Außerdem müssen die Aufzeichnungen mit vertretba-

rem Aufwand auf ihre materielle Richtigkeit hin überprüfbar 

sein. Das Fahrtenbuch muss zeitnah, im Sinne von „sofort”, 

und in geschlossener Form geführt werden. Dadurch wollen 

die Finanzbehörden nachträgliche Einfügungen oder Ände-

rungen ausschließen oder sie sollen als solche erkennbar 

sein. Nur Präzisierungen des beruflichen Zwecks dürfen ge-

gebenenfalls noch innerhalb einer Woche nachgeholt wer-

den. 

Diese Informationen müssen in einem Fahrtenbuch für be-

triebliche Fahrten stehen: 

• Datum und Kilometerstand zu Beginn und zum 

Ende jeder einzelnen Fahrt 

• Reiseziel 

• Route, sofern es sich nicht um eine Stadtfahrt han-

delt 

• Reisezweck 

• Name des aufgesuchten Geschäftspartners 

 

Die Aufzeichnungen müssen Angaben zu den geschäftli-

chen Reisen enthalten, anhand derer sich die berufliche Ver-

anlassung der Fahrten plausibel nachvollziehen und gege-

benenfalls auch nachprüfen lässt. Dazu genügt nicht, wenn 

nur allgemein und pauschal die betreffenden Fahrten als 

„Dienstfahrten” oder „Kundenbesuch” bezeichnet werden. 

Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch – Erleichterung durch 

Urteil des niedersächsischen Finanzgerichts 

Im Fall des niedersächsischen Finanzgerichts verwarf das 

Finanzamt das Fahrtenbuch aus folgenden Gründen: 

• Verwendung von Abkürzungen für Kunden und 

Ortsangaben 

• Fehlende Ortsangaben bei Übernachtung im Hotel 

• Differenzen aus dem Vergleich zwischen den Kilo-

meterangaben im Fahrtenbuch und laut Routenpla-

ner 

• Keine Aufzeichnung von Tankstopps 

 

Das Finanzgericht betonte, dass auch kleinere Mängel nicht 

zur Verwerfung des Fahrtenbuchs und Anwendung der 1%-

Regelung führen würden, wenn die Angaben insgesamt 

plausibel sind. Maßgeblich ist, ob trotz der Mängel noch eine 

hinreichende Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit 

der Angaben gegeben und der Nachweis des zu versteuern-

den Privatanteils an der Gesamtfahrleistung des Dienstwa-

gens möglich ist. 

So wies das Finanzgericht darauf hin, dass Abkürzungen 

entweder aus sich heraus verständlich sind oder Orte bezie-

hungsweise Kunden sich leicht und eindeutig aus vorhande-

nen Kunden- und Adresslisten ermitteln lassen.  

Dem Finanzamt sei es auch zuzumuten, fehlende Angaben 

zu Hotelübernachtungen aus den vorliegenden Reisekos-

tenunterlagen zu ermitteln. Das gilt, wenn es sich nur um 

Einzelfälle handelt. Weiterhin betonte das Finanzgericht, 

dass kleinere Differenzen aus dem Vergleich zwischen den 

Kilometerangaben laut Fahrtenbuch und laut Routenplaner 

unschädlich sein sollen. Beispielsweise bei einer Größen-

ordnung von bis zu 1,5 Prozent der jährlichen Gesamtfahr-

leistung. Tankstopps müssten auch nur dann gesondert auf-

gezeichnet werden, wenn die Tankstelle außerhalb der ge-

kennzeichneten Route angefahren wird. Da die Tankstelle 

im vorliegenden Fall stets auf der angegebenen Route lag, 

bestand auch keine Notwendigkeit der gesonderten Eintra-

gung. 

Steuerfreie Trinkgelder richtig verbuchen 

Trinkgelder 

Trinkgelder sind nach § 3 Nr. 51 Einkommensteuergesetz 

(EStG) steuerfrei, wenn sie von einem Dritten freiwillig und 

ohne bestehenden Rechtsanspruch zusätzlich zu dem Be-

trag gegeben werden, der für eine Arbeitsleistung zu zahlen 

ist. 

Buchführung 

Trotz der Steuerfreiheit müssen Trinkgelder verbucht wer-

den. Eine Ausnahme davon besteht nur dann, wenn der 

Kunde dem Arbeitnehmer das Trinkgeld direkt aushändigt. 

Landen Trinkgelder hingegen in Kaffeekassen oder Spar-

schweinen, müssen diese verbucht werden. Dies hat das Fi-

nanzgericht (FG) Münster bereits 2017 im Fall eines Friseur-

salons entschieden. Im Streitfall waren Trinkgelder in Höhe 

von € 3.600,00 jährlich in Sparschweine eingezahlt worden. 

Der Unternehmer hatte diese Trinkgelder aber nicht ver-

bucht, was das Finanzamt zu Hinzuschätzungen ermächtigt 

hat (Urteil vom 29.3.2017, 7 K 3675/13 E,G,U EFG 2017 S. 

846 Nr. 10). 

Trinkgeldboxen als Kassen 

Trinkgeldboxen aller Art sind buchungstechnisch wie Kas-

sen zu behandeln. Darin vereinnahmte Trinkgelder müssen 

zunächst als Betriebseinnahmen gebucht werden. Die Auf-

teilung der Trinkgelder auf die Mitarbeiter stellt eine 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201310049/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201310049/
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2008/12_K_4479_07_Eurteil20081107.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2008/12_K_4479_07_Eurteil20081107.html
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Betriebsausgabe dar. Beim Mitarbeiter sind die Trinkgelder 

in unbegrenzter Höhe steuerfrei. Übrigens ist es sehr prob-

lematisch, sich auf ein „sicheres“ Wegräumen der Trinkgeld-

boxen vor Eintreffen eines Betriebsprüfers zu verlassen. 

Denn die Prüfer erscheinen zur sogenannten Kassennach-

schau regelmäßig unangemeldet. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Wechsel der Bewertungsmethode eines 

Dienstwagens 

Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat sich zur Be-

wertung des geldwerten Vorteils bei der Überlassung eines 

Dienstwagens für die Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte und zu einem möglichen Wechsel der Be-

wertungsmethode im Laufe des Jahres und nach Abschluss 

des Jahres geäußert. 

Hintergrund: Die Nutzungsmöglichkeit eines Dienstwagens 

für private Fahrten oder für Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte führt zu einem geldwerten Vorteil. Ohne Füh-

rung eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs ist die Nut-

zungsmöglichkeit für Fahrten zwischen Wohnung und Ar-

beitsstätte grundsätzlich mit 0,03 % des Bruttolistenpreises 

für jeden Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Tä-

tigkeitsstätte monatlich anzusetzen. Alternativ kann eine 

Einzelbewertung der tatsächlichen durchgeführten Fahrten 

mit 0,002 % des Listenpreises vorgenommen werden. Die 

Einzelbewertung ist u. a. dann möglich, wenn der Dienstwa-

gen für maximal 180 Fahrten pro Jahr zwischen Wohnung 

und Arbeitsstätte genutzt wird. 

Wesentlicher Inhalt des Schreibens: 

◼ Grundsätzlich gilt die Bewertungsregel, nach der 0,03 % 

des Bruttolistenpreises für jeden Entfernungskilometer zwi-

schen Wohnung und Tätigkeitsstätte monatlich angesetzt 

werden, auch in denjenigen Monaten, in denen der Arbeit-

nehmer den Dienstwagen tatsächlich nicht nutzt, um zur 

Arbeit zu fahren. 

◼ Ein Wechsel zur Einzelbewertung, bei der nur die tatsäch-

lich erfolgten Fahrten berücksichtigt werden und diese mit 

0,002 % des Listenpreises monatlich angesetzt werden, ist 

während des Jahres nicht möglich. Allerdings kann der 

Lohnsteuerabzug rückwirkend für das gesamte Jahr ge-

ändert werden, indem statt der 0,03 %-Methode die Ein-

zelbewertung angewendet wird. 

Hinweis: Die rückwirkende Einzelbewertung kann sinnvoll 

sein, wenn der Arbeitnehmer den Dienstwagen in einzelnen 

Monaten oder über einen längeren Zeitraum z. B. wegen der 

Corona-Krise nicht genutzt hat. 

Kurzarbeitergeldregelung bis Jahresende 
verlängert 

Kurzarbeitergeldverordnung 

Die Bundesregierung hat vor Kurzem die „Vierte Verordnung 

zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung“ verabschie-

det. Darin wurde festgelegt, dass die bisher geltenden Er-

leichterungen beim Zugang zum Kurzarbeitergeld noch bis 

zum 31.12.2021 fortgelten. Darüber hinaus verzichten die 

Arbeitsagenturen bis Jahresende auf den Aufbau negativer 

Arbeitszeitsalden. Den erleichterten Zugang können alle Be-

triebe in Anspruch nehmen, unabhängig vom Zeitpunkt der 

Einführung der Kurzarbeit. Das heißt, auch Betriebe, die 

nach dem 30.9.2021 Kurzarbeit eingeführt haben, können 

diese Sonderregelung in Anspruch nehmen. 

Sozialversicherungsbeiträge 

Ebenfalls verlängert wurden die Regelungen zur vollen Er-

stattung der Sozialversicherungsbeiträge bis zum 

31.12.2021. Arbeitgebern werden die Sozialversicherungs-

beiträge auch dann erstattet, wenn mit der Kurzarbeit erst 

nach dem 30.9.2021 begonnen worden ist. 

Aufladen eines E-Autos beim Arbeitgeber 

Aufladen eines privaten E-Autos in der Firma 

Das Aufladen eines privaten Elektrofahrzeugs oder eines 

Hybridelektrofahrzeugs beim Arbeitgeber ist grundsätzlich 

steuerfrei, soweit der Arbeitgeber diese Leistung zusätzlich 

zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zur Verfügung stellt 

und das Aufladen an einer ortsfesten betrieblichen Einrich-

tung des Arbeitgebers bzw. eines verbundenen Unterneh-

mens erfolgt. Steuerfrei ist auch eine zur privaten Nutzung 

überlassene betriebliche Ladevorrichtung (§ 3 Nr. 46 Ein-

kommensteuergesetz/EStG). 

Aufladen eines E-Firmenwagens 

Ebenfalls steuerfrei, allerdings nach § 3 Nr. 50 EStG ist ein 

Aufladen eines E-Firmenwagens, den der Arbeitnehmer be-

trieblich nutzt. Denn hier handelt es sich um einen steuer-

freien Auslagenersatz. 

Aufladen eines E-Autos in der Garage des Arbeitneh-

mers 

Lädt der Arbeitnehmer ein betrieblich genutztes E-Auto bei 

sich zu Hause auf, ist das ebenfalls steuerfrei, und zwar in 

unbegrenztem Umfang, wenn der Ladestrom mit einem Zäh-

ler protokolliert wird. Zur Vereinfachung können für den Zeit-

raum vom 1.1.2021 bis 31.12.2030 auch Pauschbeträge 

steuerfrei verwendet werden (BMF-Schreiben vom 

29.9.2020, IV C 5 - S 2334/19/10009 :004 BStBl 2020 I S. 

972 Rd Nr. 23). Diese Pauschalbeträge belaufen sich auf 

monatlich € 30,00 für Elektrofahrzeuge und monatlich € 

15,00 für Hybridelektrofahrzeuge, wenn der Arbeitgeber eine 

zusätzliche Lademöglichkeit zur Verfügung stellt, oder mo-

natlich € 70,00 für Elektrofahrzeuge und monatlich € 35,00 

für Hybridelektrofahrzeuge, wenn sich keine Lademöglich-

keit beim Arbeitgeber befindet. 

Alle Steuerzahler 

Zinssatz von 6 % verfassungswidrig 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hält den gesetzli-

chen Zinssatz von 6 % jährlich bzw. 0,5 % monatlich, der auf 

Steuernachzahlungen und Steuererstattungen angewen-

det wird, für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2014 für ver-

fassungswidrig. Trotz der Verfassungswidrigkeit ist der Zins-

satz aber noch auf Verzinsungszeiträume bis zum 

31.12.2018 anzuwenden. Für Verzinsungszeiträume ab dem 

1.1.2019 darf der Zinssatz nicht mehr angewendet werden. 
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Hier muss der Gesetzgeber eine Neuregelung bis zum 

31.7.2022 treffen. 

Hintergrund: Steuernachzahlungen und -erstattungen wer-

den kraft Gesetzes mit einem Zinssatz von 6 % jährlich ver-

zinst. Der Verzinsungszeitraum beginnt grundsätzlich 15 

Monate nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, also z. B. 

am 1.4.2017 für den Veranlagungszeitraum 2015. Allerdings 

gibt es aktuell Verschiebungen aufgrund der Corona-Krise. 

Seit langem ist umstritten, ob der Zinssatz von 6 % verfas-

sungskonform ist. Denn er liegt deutlich über den tatsächli-

chen Zinssätzen im Wirtschaftsleben. Zu dieser Frage waren 

zwei Verfahren beim BVerfG anhängig, über die das Gericht 

nun entschieden hat.  

Sachverhalte: In einem Fall ging es um den Verzinsungs-

zeitraum vom 1.1.2010 bis 14.7.2014, während es in dem 

anderen Fall um den Verzinsungszeitraum 2010 bis 2012 

ging. Die Kläger, die erhebliche Nachzahlungszinsen durch 

eine Außenprüfung an das Finanzamt zahlen sollten, hielten 

den Zinssatz von 6 % für verfassungswidrig. 

Entscheidung: Das BVerfG sieht den Zinssatz ab dem Ver-

zinsungszeitraum 1.1.2014 zwar als verfassungswidrig an, 

hält ihn aber trotzdem bis zum 31.12.2018 für weiter an-

wendbar: 

◼ Der gesetzliche Zinssatz von 6 % p.a. führt zu einer verfas-

sungswidrigen Ungleichbehandlung von Steuerpflichtigen, 

deren Steuer erst nach Ablauf der 15-monatigen Karenz-

zeit festgesetzt oder geändert wird, gegenüber solchen 

Steuerpflichtigen, deren Steuer innerhalb von 15 Monaten 

nach Ablauf des Veranlagungszeitraums festgesetzt wird.  

◼ Zwar dient die Verzinsung der Abschöpfung eines Zinsvor-

teils. Diese Abschöpfung muss jedoch realitätsgerecht 

sein. Tatsächlich herrscht seit 2008 ein Niedrigzinsniveau 

und seit 2013 gilt sogar ein negativer Basiszinssatz. Spä-

testens seit dem Jahr 2014 ist das Niedrigzinsniveau struk-

turell und nachhaltig, so dass der gesetzliche Zinssatz von 

6 % über die Abschöpfung eines möglichen Zinsvorteils 

hinausgeht und die Grundrechte der Steuerpflichtigen ver-

letzt. 

◼ Aus haushaltswirtschaftlichen Gesichtspunkten ist der 

Zinssatz von 6 % jedoch noch bis zum 31.12.2018 anzu-

wenden. Ab dem 1.1.2019 gilt der Zinssatz nicht mehr. Hier 

muss der Gesetzgeber bis zum 31.7.2022 eine Neurege-

lung treffen. 

Inzwischen hat sich auch die Finanzverwaltung zur Umset-

zung der Entscheidung des BVerfG geäußert. Nach den 

Vorgaben des Bundesfinanzministeriums (BMF) gilt Folgen-

des: 

◼ Erstmalige Zinsfestsetzungen für den Verzinsungszeit-

raum ab dem 1.1.2019 werden ausgesetzt, so dass eine 

Festsetzung zunächst unterbleibt und erst dann nachge-

holt wird, wenn der Gesetzgeber einen neuen Zinssatz ver-

abschiedet hat. 

◼ Erstmalige Zinsfestsetzungen für den Verzinsungszeit-

raum bis zum 31.12.2018 ergehen endgültig und werden 

nicht mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehen. Berück-

sichtigt werden nur volle Zinsmonate, die spätestens bis 

zum 31.12.2018 enden.  

◼ Werden Zinsfestsetzungen für den Verzinsungszeitraum 

ab dem 1.1.2019 aufgrund eines Vorbehaltsvermerks ge-

ändert oder wird der Vorbehalt der Nachprüfung aufgeho-

ben, wird die geänderte Zinsfestsetzung ebenfalls ausge-

setzt, unterbleibt also erst einmal, soweit es den Umfang 

der betragsmäßig neu festzusetzenden Zinsen betrifft; im 

Übrigen, d. h. im Umfang der bisherigen Festsetzung, 

ergeht die Zinsfestsetzung vorläufig. 

Vergleichbare Regelungen bestehen, wenn es um die Än-

derung einer vorläufigen Zinsfestsetzung geht oder wenn 

die bisherige Zinsfestsetzung weder vorläufig ergangen ist 

noch unter einem Vorbehalt der Nachprüfung gestanden 

hat.  

Für Einsprüche gegen Zinsfestsetzungen gilt Folgendes:  

◼ Soweit sich der Einspruch gegen Verzinsungszeiträume 

bis zum 31.12.2018 richtet, ist der Einspruch als unbegrün-

det zurückzuweisen. 

◼ Richtet sich der Einspruch gegen einen Verzinsungszeit-

raum ab dem 1.1.2019, ist das Einspruchsverfahren aus-

zusetzen, weil die Neuentscheidung des Gesetzgebers ab-

zuwarten ist. 

◼ Betrifft der Einspruch die Aussetzung der Festsetzung von 

Erstattungszinsen ab dem 1.1.2019, also die zunächst ein-

mal unterbleibende Festsetzung von Erstattungszinsen, ist 

der Einspruch als unbegründet abzuweisen. Sobald der 

Gesetzgeber den neuen Zinssatz ab dem 1.1.2019 verkün-

det hat, ist die ausgesetzte Zinsfestsetzung nachzuholen. 

◼ Eine Aussetzung der Vollziehung einer Zinsfestsetzung ist 

zu beenden, soweit die Aussetzung der Vollziehung Ver-

zinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 betrifft. Bezieht 

sich die Aussetzung der Vollziehung auf Verzinsungszeit-

räume ab dem 1.1.2019, bleibt sie bis auf Weiteres beste-

hen. 

Hinweise: Der Beschluss des BVerfG gilt nur für Erstat-

tungs- und Nachzahlungszinsen, nicht aber für sonstige Zin-

sen wie z. B. Stundungs-, Aussetzungs- oder Hinterzie-

hungszinsen. Denn diese Zinsen, für die ebenfalls ein Zins-

satz von 6 % gilt, waren nicht Gegenstand des Verfahrens 

vor dem BVerfG. 

Das BMF ordnet nun auch an, dass entsprechende Zinsfest-

setzungen (z. B. für die Stundung oder Aussetzung der Voll-

ziehung) für endgültig zu erklären sind, wenn der Steuer-

pflichtige dies beantragt oder der Zinsbescheid aus anderen 

Gründen zu ändern ist. Ein Einspruch gegen eine derartige 

Zinsfestsetzung ist als unbegründet zurückzuweisen. 

Sollte es hinsichtlich dieser Zinsen zu einem Verfahren vor 

dem BVerfG kommen, ist schwer vorstellbar, dass das 

BVerfG zu einer anderen Entscheidung als der Verfassungs-

widrigkeit ab dem 1.1.2019 kommt. Daher sollte der Zinssatz 

von 6 % bei diesen Zinsen (z. B. Stundung oder Aussetzung 

der Vollziehung) nicht akzeptiert werden. 

Spekulationsgewinn bei Schenkung 
eines Grundstücks 

Die unentgeltliche Übertragung eines Grundstücks innerhalb 

der zehnjährigen Spekulationsfrist auf die eigenen Kinder, 

die es anschließend sogleich mit Gewinn an den vom Eltern-

teil ausgesuchten Erwerber verkaufen, ist kein 
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Gestaltungsmissbrauch. Daher muss das Elternteil keinen 

Spekulationsgewinn versteuern, sondern nur die Kinder, de-

nen die Anschaffung durch das Elternteil zugerechnet wird. 

Hierdurch kann es zu einer erheblichen Steuerersparnis 

kommen, wenn der Steuersatz der Kinder deutlich niedriger 

ist als der des Elternteils. 

Hintergrund: Der Verkauf eines Grundstücks des Privatver-

mögens innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung mit 

Gewinn führt zu einem steuerpflichtigen Spekulationsge-

winn. Wird dem Steuerpflichtigen das Grundstück ge-

schenkt, wird ihm der entgeltliche Erwerb durch den Rechts-

vorgänger (Schenker) zugerechnet. 

Sachverhalt: Die Klägerin kaufte im Jahr 2011 ein Grund-

stück. Im Jahr 2012 schenkte sie ihren beiden volljährigen 

Kindern jeweils das hälftige Miteigentum an dem Grund-

stück, nachdem sie einen Käufer für das Grundstück ge-

sucht und die Verkaufsverhandlungen geführt hatte. Noch 

am Tag der Schenkung verkauften ihre Kinder das Grund-

stück an den von ihrer Mutter, der Klägerin, ausgesuchten 

Käufer und erzielten nach Abzug des von ihrer Mutter im 

Jahr 2011 gezahlten Kaufpreises einen steuerpflichtigen Ge-

winn in Höhe von ca. 97.500 €. Das Finanzamt bejahte einen 

Gestaltungsmissbrauch und rechnete den Gewinn der Klä-

gerin als Spekulationsgewinn zu. Hiergegen wehrte sich die 

Klägerin. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage 

statt: 

◼ Die Klägerin hat keinen Spekulationsgewinn erzielt, da sie 

das Grundstück nicht verkauft hat. Ihre Schenkung an ihre 

beiden Kinder löst keinen Spekulationsgewinn aus, da ein 

Spekulationsgewinn einen Verkauf voraussetzt. 

◼ Die unentgeltliche Übertragung des Grundstücks an die 

Kinder vor dem Verkauf durch die Kinder stellt keinen steu-

erlichen Gestaltungsmissbrauch dar. Ein steuerlicher Ge-

staltungsmissbrauch kann nicht angenommen werden, 

wenn die Gestaltung vom Gesetzgeber bereits gesehen 

worden ist und er in einem Gesetz hierauf reagiert hat. 

◼ Eine solche Reaktion des Gesetzgebers findet sich im Ein-

kommensteuergesetz. Denn bei einer unentgeltlichen 

Übertragung des Grundstücks wird dem neuen Eigentümer 

(sog. Einzelrechtsnachfolger) der entgeltliche Erwerb 

durch den Rechtsvorgänger (Schenker) zugerechnet. Auf 

diese Weise muss der neue Eigentümer einen Spekulati-

onsgewinn versteuern, wenn er das Grundstück innerhalb 

von zehn Jahren nach dem Kauf durch den Rechtsvorgän-

ger verkauft; denn der Beschenkte gilt nun als entgeltlicher 

Erwerber. Gäbe es diese gesetzliche Regelung nicht, 

würde der Einzelrechtsnachfolger keinen Spekulationsge-

winn erzielen, weil ein Spekulationsgewinn einen entgeltli-

chen Erwerb (Kauf) und eine entgeltliche Übertragung 

(Verkauf) voraussetzt. 

◼ Der Gesetzgeber wollte also, dass bei einer Schenkung ei-

nes Grundstücks und bei einem Verkauf dieses Grund-

stücks durch den Beschenkten innerhalb von zehn Jahren 

nach Erwerb durch den Schenker der Spekulationsgewinn 

beim Beschenkten entsteht und versteuert werden muss. 

Der Spekulationsgewinn kann daher nicht der Klägerin als 

Schenkerin zugerechnet werden. 

Hinweis: Unbeachtlich war, dass die Klägerin die Verkaufs-

verhandlungen geführt hatte. Denn die volljährigen Kinder 

der Klägerin waren nicht verpflichtet, an den von der Kläge-

rin ausgesuchten Käufer zu verkaufen. Auch waren sie nicht 

verpflichtet, den Verkaufserlös an die Klägerin abzuführen. 

Im Ergebnis müssen die Kinder zwar einen jeweils hälftigen 

Spekulationsgewinn versteuern; ihr Steuersatz war aller-

dings deutlich niedriger als der der Klägerin, so dass es ins-

gesamt zu einer Steuerersparnis von ca. 14.000 € kam. Au-

ßerdem kann die Schenkung des Grundstücks an die Kinder 

Schenkungsteuer auslösen; allerdings greift hier ein Freibe-

trag von 400.000 € pro Kind, der für Schenkungen innerhalb 

eines Zehnjahreszeitraums gilt. 

Verkauf der Immobilie mit Arbeitszimmer 

Die Veräußerung einer selbstgenutzten Immobilie innerhalb 

der zehnjährigen Spekulationsfrist löst keinen steuerpflichti-

gen Spekulationsgewinn aus, auch wenn in der Immobilie 

ein häusliches Arbeitszimmer genutzt worden ist. Trotz des 

Arbeitszimmers gilt für die gesamte Immobilie die steuerliche 

Freistellung für selbstgenutzte Immobilien. 

Hintergrund: Wer eine Immobilie innerhalb von zehn Jahren 

nach Anschaffung mit Gewinn verkauft, erzielt einen sog. 

Spekulationsgewinn, der einkommensteuerpflichtig ist. Aller-

dings enthält das Gesetz eine Steuerfreistellung für selbst-

genutzte Immobilien. 

Sachverhalt: Die Klägerin war Lehrerin und erwarb im Jahr 

2012 eine Eigentumswohnung, die sie selbst nutzte und in 

der sie ein häusliches Arbeitszimmer für ihre Tätigkeit als 

Lehrerin einrichtete und nutzte; der Anteil der Fläche des 

häuslichen Arbeitszimmers an der Gesamtwohnfläche be-

trug 10,41 %. Im Jahr 2017 verkaufte sie ihre Wohnung mit 

Gewinn. Das Finanzamt erfasste 10,41 % (ca. 11.000 €) des 

Veräußerungsgewinns als steuerpflichtigen Spekulationsge-

winn. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) verneinte eine 

Steuerpflicht und gab der Klage statt: 

◼ Zwar hat die Klägerin eine Immobilie innerhalb von zehn 

Jahren nach ihrer Anschaffung mit Gewinn verkauft und 

damit grundsätzlich einen Spekulationsgewinn erzielt. 

◼ Für diesen Spekulationsgewinn gilt aber die gesetzliche 

Steuerfreistellung für selbstgenutzte Immobilien. Die Steu-

erfreistellung gilt auch, soweit sich in der Wohnung ein 

häusliches Arbeitszimmer befunden hat, das zur Erzielung 

nichtselbständiger Einkünfte genutzt worden ist. 

◼ Für die Steuerfreistellung ist nicht erforderlich, dass die ge-

samte Immobilie zu eigenen Wohnzwecken genutzt wor-

den ist. Es genügt, dass sie auch zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzt wird und z. B. mit Familienangehörigen oder 

einem Lebensgefährten bewohnt wird. Ebenso genügt, 

wenn sie nur zeitweilig zu eigenen Wohnzwecken genutzt 

wird, aber in der übrigen Zeit dem Steuerpflichtigen zur 

Verfügung steht. 

◼ Es sind keine Anhaltspunkte erkennbar, dass der Gesetz-

geber die Freistellung von der Steuerpflicht nicht auch auf 

häusliche Arbeitszimmer erstrecken wollte. 

Hinweis: Das Urteil ist erfreulich, weil eine anteilige Steuer-

pflicht nunmehr nicht droht, wenn sich in einer selbstgenutz-

ten Immobilie auch ein häusliches Arbeitszimmer befindet, 
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das zur Erzielung von Überschusseinkünften genutzt wird 

(z. B. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, Vermietungs- 

oder Kapitaleinkünfte). Dabei verzichtet der BFH auch auf 

eine sog. Bagatellgrenze, so dass es für die Steuerfreistel-

lung nicht auf die Größe des Arbeitszimmers ankommt. An-

ders ist die Rechtslage, wenn ein häusliches Arbeitszimmer 

zum sog. Betriebsvermögen eines Unternehmers gehört. 

Hier führt der Verkauf der Immobilie zu einem anteiligen 

steuerpflichtigen Gewinn. 

Haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Beschäftigungsverhältnisse 

Steuererstattung 

Der Steuergesetzgeber gewährt für Aufwendungen für haus-

haltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe 

Dienstleistungen und Handwerkerleistungen eine Steuerer-

mäßigung in Form einer echten Steuererstattung. Voraus-

setzung ist u. a., dass die Leistungen im Haushalt des Steu-

erpflichtigen erbracht werden (§ 35a Einkommensteuerge-

setz/EStG). Die Steuererstattung wird nur auf Antrag ge-

währt. Voraussetzung ist u. a., dass die Aufwendungen un-

bar per Überweisung an den Leistungserbringer gezahlt wer-

den.  

Umfang der haushaltsnahen Dienstleistungen 

Der Katalog der berücksichtigungsfähigen Dienstleistungen 

wurde durch die Rechtsprechung ständig erweitert, zuletzt 

durch die Begünstigung der Aufwendungen für einen Kla-

vierstimmer, einen Hausnotruf, für die Tierpflege oder für ei-

nen Hunde-Gassi-Service usw. 

Neues BMF-Schreiben 

Mit Schreiben vom 1.9.2021, (IV C 8 - S 2296-b/21/10002 

:001) schränkt die Finanzverwaltung jetzt allerdings den 

Steuerabzug für Handwerkerleistungen der öffentlichen 

Hand ein. Aufwendungen für Maßnahmen der öffentlichen 

Hand, „die nicht nur einzelnen Haushalten, sondern allen an 

den Maßnahmen der öffentlichen Hand beteiligten Haushal-

ten zugutekommen“, werden von der Finanzverwaltung nicht 

mehr anerkannt. Hierzu gehören u. a. der Ausbau des allge-

meinen Versorgungsnetzes oder die Erschließung einer 

Straße. Als Begründung führt die Finanzverwaltung an, dass 

es „insoweit an einem räumlich-funktionalen Zusammen-

hang der Handwerkerleistungen mit dem Haushalt des ein-

zelnen Grundstückseigentümers“ fehlt. 

Maßnahmen auf Fahrbahn/Gehweg 

Nicht begünstigt sind nach dem neuen BMF-Schreiben 

haushaltsnahe Dienstleistungen, die die Fahrbahn vor dem 

Grundstück eines Steuerpflichtigen betreffen. Begünstigt 

bleiben allerdings Maßnahmen wie Straßenreinigung oder 

Winterdienst für die Gehwege (vgl. aktualisierte Fassung An-

lage 1 „Beispielhafte Aufzählung begünstigter und nicht be-

günstigter haushaltsnaher Dienstleistungen und Handwer-

kerleistungen“, BMF-Schreiben vom 1.9.2021). 

Homeoffice-Pauschale 

Homeoffice-Pauschale 

Arbeitnehmer können für corona- bedingtes Arbeiten von zu 

Hause aus noch bis Jahresende eine Homeoffice-Pauschale 

in Höhe von € 5,00 pro Arbeitstag, höchstens € 600,00 als 

Werbungskosten absetzen. Die Pauschale gilt als Teil der 

Werbungskostenpauschale für Arbeitnehmer in Höhe von 

€ 1.000,00. 

Neues BMF-Schreiben 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) widmet sich im Schrei-

ben vom 9.7.2021 (IV C 6 - S 2145/19/10006 :013) diversen 

Zweifelsfragen zum Werbungskostenabzug in Zusammen-

hang mit einem Homeoffice. Für Arbeitnehmer vorteilhaft ist 

dabei, dass die Finanzverwaltung hinsichtlich des Nachwei-

ses über die Nutzung von Privaträumen als Homeoffice ver-

gleichsweise niedrige Hürden setzt. Nach dem BMF-Schrei-

ben sind in der Regel schon „schlüssige Angaben des Ar-

beitnehmers“ ausreichend. Die Voraussetzungen für die Ab-

setzbarkeit eines Arbeitszimmers müssen für die Home-

office-Pauschale nicht vorliegen. 

Sonstige Nebenkosten 

Gemäß BMF-Schreiben sind weitere Kosten für Arbeitsmittel 

(z. B. Schreibtisch) sowie Telefon- und Internetkosten nicht 

durch die Homeoffice-Pauschale abgegolten. Sie können 

also gesondert geltend gemacht werden. 

Monats- und Jahrestickets 

Viele Arbeitnehmer kauften im Voraus Fahrkarten für öffent-

liche Verkehrsmittel, konnten diese dann wegen der ange-

ordneten Lockdowns aber nicht nutzen. Die Finanzverwal-

tung lässt hier einen Werbungskostenabzug neben der 

Homeoffice-Pauschale zu. Dabei ist keine Aufteilung der 

Fahrtkosten auf die einzelnen Arbeitstage im Homeoffice 

und im Betrieb vorzunehmen.    

Kein grenzenloser Datenzugriff 

Datenzugriff der Betriebsprüfer 

Betriebsprüfer können zwar grundsätzlich die für eine Prü-

fung erforderlichen Daten auf Datenträgern verlangen. Das 

aber nicht grenzenlos. So hat der Bundesfinanzhof/BFH in 

einem aktuellen Urteil entschieden, dass ein Betriebsprüfer 

von einem Steuerpflichtigen, der seinen Gewinn durch Ein-

nahmen-Überschuss-Rechnung ermittelt, keinen Datenträ-

ger nach den Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüf-

barkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) verlangen kann (Urteil 

vom 7.6.2021, VIII R 24/18). 

Begründung 

Der BFH hielt die Aufforderung für unverhältnismäßig und 

rechtswidrig, da die pauschale Aufforderung, einen „Daten-

träger nach GDPdU“ zu überlassen, im Sinne eines unbe-

grenzten Zugriffs auf alle elektronisch gespeicherten Unter-

lagen der Steuerpflichtigen zu verstehen ist. Außerdem ent-

hielt die Aufforderung keine Beschränkung, dass der über-

lassene Datenträger vom Prüfer nur in den Geschäftsräu-

men der Steuerpflichtigen oder in den Diensträumen des Fi-

nanzamtes ausgewertet werden darf. 

Mitnahme von Datenträgern 

Hinsichtlich der Auswertung mitgenommener Daten betonte 

der BFH schließlich, dass die Mitnahme eines Datenträgers 

aus der Sphäre eines Steuerpflichtigen im Regelfall nur in 

Abstimmung mit dem Steuerpflichtigen erfolgen sollte. 

 


